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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche gesundheitlichen Risiken von Elektro-Shishas sind ihr bekannt?

2. Wie schätzt sie Elektro-Shishas hinsichtlich ihrer Wirkung als Einstiegsdroge
für den Tabakkonsum insbesondere bei Jugendlichen ein?

3. Welche Kenntnisse hat sie über die aktuellen Verbreitungstendenzen von Elek-
tro-Shishas unter Jugendlichen?

4. Plant sie Maßnahmen, um die Verbreitung von Elektro-Shishas unter Jugend -
lichen einzudämmen oder zu unterbinden?

5. Welche Handlungsempfehlungen gibt sie Schulen, um auf den Konsum von
Elektro-Shishas durch ihre Schüler zu reagieren?

22. 05. 2014

Dr. Engeser CDU

Kleine Anfrage

der Abg. Dr. Marianne Engeser CDU

und

Antwort

des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung,

Familie, Frauen und Senioren

Elektro-Shishas – Gefahr für Jugendliche?
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B e g r ü n d u n g

Elektro-Shishas haben sich in jüngster Zeit unter Jugendlichen stark verbreitet. So
kommt es etwa in den Schulen Pforzheims immer häufiger zu deren Konsum
durch Jugendliche, teilweise im Alter von erst zehn Jahren (vgl. Berichterstattung
in der Pforzheimer Zeitung vom 22. März 2014). Dabei sind sowohl deren Zu-
sammensetzung als auch ihre gesundheitlichen Auswirkungen unklar. Sowohl
 ihre direkten gesundheitlichen Risiken als auch ihre indirekten Risiken als Ein-
stiegsdroge in den Tabakkonsum sollen mit dieser Kleinen Anfrage in Erfahrung
gebracht werden.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 16. Juni 2014 Nr. 0141.5/15/5247 beantwortet das Ministe -
rium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren im Einverneh-
men mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport und dem Ministerium für
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche gesundheitlichen Risiken von Elektro-Shishas sind ihr bekannt?

Die Funktionsweise und auch der Aufbau einer Elektro-Shisha sind mit denen
 einer Elektro-Zigarette vergleichbar. Sie setzt sich aus einem Mundstück (das bei
der Elektro-Shisha häufig dem einer Wasserpfeife ähnelt), einem Akku bzw. einer
Batterie, einem elektrischen Verdampfer sowie einer Kartusche mit der zu ver-
dampfenden Flüssigkeit (Liquid) zusammen. Beim Konsum der Elektro-Shisha
wird der bei der Verdampfung der Flüssigkeit entstandene Nebel (Aerosol) inha-
liert. Die Flüssigkeit besteht aus einem Gemisch verschiedener Chemikalien, als
Grundsubstanzen dienen Propylenglykol und bzw. Glyzerin. Als Zusatzstoffe
werden Aromastoffe wie zum Beispiel vom Typ Mango, Marshmallow, Menthol,
Vanillin oder Schokolade zugemischt. Eine Gesundheitsgefährdung durch Elek-
tro-Shishas lässt sich derzeit nicht ausschließen. Bei der Nutzung von Elektro-
Shishas werden große Mengen Propylenglykol aufgenommen und gelangen über
die Atemwege in die Lunge. Atemwegsreizungen, Husten, Beeinträchtigung der
Lungenfunktion, Augenreizungen, Reizungen des Mundes, Zahnfleischbluten,
Kopfschmerzen, Übelkeit, Müdigkeit und Schlaflosigkeit können hervorgerufen
werden. Die zugesetzten Aromastoffe können Allergien begünstigen. Enthalten
Elektro-Shishas Nikotin, können alle Beeinträchtigungen, die das Nervengift ver-
ursacht, auch eine Abhängigkeit, auftreten. Vereinzelt wurden in Liquids auch
krebserregende Stoffe wie Nitrosamine nachgewiesen.

Aufgrund des großen Spektrums und der Möglichkeit zum Mischen der Liquids
ist derzeit keine klare Aussage zu treffen, wie die Raumluft durch Elektro-Shishas
beeinträchtigt wird. Beim Gebrauch von Elektro-Zigaretten in geschlossenen
Räumen gelangen Substanzen in die Raumluft, die von Nichtkonsumenten einge-
atmet werden. Eine gesundheitliche Belastung Dritter kann demnach nicht aus -
geschlossen werden.

Zu den Langzeitwirkungen des Konsums von Elektro-Shishas oder auch Elektro-
Zigaretten auf die Gesundheit liegen derzeit noch keine aussagekräftigen Erkennt-
nisse vor.
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2. Wie schätzt sie Elektro-Shishas hinsichtlich ihrer Wirkung als Einstiegsdroge
für den Tabakkonsum insbesondere bei Jugendlichen ein?

Elektro-Shishas sind sowohl in ihrem Aufbau (bunt bedruckt oder Ähnlichkeit mit
Kugelschreibern) als auch in der Ausgestaltung (süßliche Aromen, die allerdings
auch bei herkömmlichen Shishas verwendet werden) attraktiv für Kinder und Ju-
gendliche. Es ist daher zu befürchten, dass gerade bei dieser Zielgruppe Elektro-
Shishas positiv wahrgenommen werden und sie so möglicherweise die Hemm-
schwelle zur Nutzung von herkömmlichen Tabakprodukten wie Wasserpfeifen
oder Zigaretten senken. Ein wissenschaftlicher Nachweis über eine solche Ten-
denz ist in Deutschland jedoch derzeit nicht erbracht.

3. Welche Kenntnisse hat sie über die aktuellen Verbreitungstendenzen von Elek-
tro-Shishas unter Jugendlichen?

Da Elektro-Shishas erst seit Kurzem verwendet werden, gibt es zum Nutzungs-
verhalten noch keine belastbaren Daten. Dem Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport liegen auch keine fundierten, auf Erhebungen beruhenden Informationen
zur Verbreitung von Elektro-Shishas unter Schülerinnen und Schülern vor. Ein-
zelne mündliche Anfragen von Schulen bei den Schulaufsichtsbehörden belegen
jedoch die Relevanz des Themas für die Schulen.

4. Plant sie Maßnahmen, um die Verbreitung von Elektro-Shishas unter Jugend -
lichen einzudämmen oder zu unterbinden?

5. Welche Handlungsempfehlungen gibt sie Schulen, um auf den Konsum von
Elektro-Shishas durch ihre Schüler zu reagieren?

In der praktischen Arbeit der Suchtberatungsstellen und der Beauftragten für
Suchtprophylaxe vor Ort in den kommunalen Suchthilfenetzwerken wird das The-
ma Elektro-Zigaretten und Elektro-Shishas bei Jugendlichen im Rahmen der all-
gemeinen Tabakprävention behandelt. Dazu gehören interaktive, geschlechtsspe-
zifisch ausgestaltete Einheiten mit Jugendlichen, wie zum Beispiel im Rahmen
des vom Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senio-
ren geförderten Moduls „Mädchen SUCHT Junge“. Außerdem wird das Thema
bei Elternveranstaltungen und in den Schulen angesprochen mit dem Ziel, dass
Eltern eine klare Haltung gegen das Rauchen auch von Elektro-Zigaretten und
Elektro-Shishas beziehen und ein Konsumverbot auf dem Schulgelände in der
Schulkonferenz festgelegt werden kann, welches bei Verstößen klare Konsequen-
zen definiert. Die Entwicklungen zu Elektro-Shishas und Elektro-Zigaretten wer-
den vor Ort sehr aufmerksam verfolgt, um neue Trends in bewährte Projekte ein-
zubauen. Hierfür haben sich insbesondere die Suchthilfenetzwerke auf kommuna-
ler Ebene bewährt, in denen sich Akteure und Fachleute vor Ort aus den unter-
schiedlichsten Behörden und Organisationen zu suchtspezifischen Fragestellun-
gen regelmäßig austauschen können.

Neben diesen spezifischen Maßnahmen ist es außerdem ein Schwerpunkt der uni-
versell präventiven Maßnahmen, eine grundsätzlich ablehnende Haltung und ein
Risikobewusstsein gegenüber dem Konsum illegaler und legaler Substanzen zu
entwickeln. Hierdurch sollen Kinder und Jugendliche gestärkt werden, dem Grup-
pendruck zu widerstehen und nein sagen zu können, gerade auch wenn es um den
Konsum neuer und in der Risikobewertung noch eher unbekannter Substanzen
und Suchtmittel geht.

Die Gesundheitsförderung an Schulen ist auch ein zentrales Anliegen des Minis -
teriums für Kultus, Jugend und Sport. Beim landesweiten Präventionskonzept
„stark.stärker.WIR.“ ist die Suchtprävention und Gesundheitsförderung neben der
Gewaltprävention ein wesentlicher Bereich. Ferner werden Informationen von der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu Gesundheitsgefahren und Risi-
ken von Elektro-Zigaretten auf der Homepage des Kontaktbüros Prävention beim
Kultusministerium den Schulen zur Verfügung gestellt und leisten damit einen
wichtigen Beitrag zur Aufklärung.
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Als gesicherte Erkenntnis der Suchtprävention gilt, dass Verhaltensprävention
und Verhältnisprävention aufeinander abgestimmt werden müssen. Gerade im Be-
reich der Raucherprävention lässt sich erkennen, dass strukturelle Maßnahmen
Erfolge zeigen. Der deutliche Rückgang des Rauchens bei Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen wird vor allem auf die verhältnispräventiven Maßnahmen der
letzten Jahre zurückgeführt. Als Verhältnisprävention muss hier vor allem das
Nichtraucherschutzgesetz genannt werden mit der Umsetzung von Rauchverboten
in Gaststätten und öffentlichen Gebäuden, sowie das Heraufsetzen des Mindest -
alters von 16 auf 18 Jahre, die Umrüstung der Zigarettenautomaten und die
 Steuererhöhung auf Tabakprodukte.

Nach § 10 Abs. 1 Jugendschutzgesetz dürfen Tabakwaren an Kinder oder Jugend-
liche weder abgegeben, noch darf ihnen das Rauchen gestattet werden. Was Ta-
bakwaren sind, richtet sich nach dem Tabakrecht. Tabakerzeugnisse im Sinne des
§ 3 des Vorläufigen Tabakgesetzes sind aus Rohtabak oder unter Verwendung
von Rohtabak hergestellte Erzeugnisse, die zum Rauchen, Kauen oder anderwei -
tigen oralen Gebrauch oder zum Schnupfen bestimmt sind. Den Tabakerzeugnis-
sen stehen nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 des Vorläufigen Tabakgesetzes gleich: Rohtabak
sowie Tabakerzeugnissen ähnliche Waren, die zum Rauchen, Kauen oder ander-
weitigen oralen Gebrauch oder zum Schnupfen bestimmt sind. E-Shishas werden
von Seiten der Überwachung in Baden-Württemberg als eine den Tabakerzeug-
nissen ähnliche Ware i. S. v. § 3 Abs. 2 Nr. 1 des Vorläufigen Tabakgesetzes ein-
gestuft. Die rechtliche Einstufung ist innerhalb Deutschlands jedoch sehr unein-
heitlich. Manche Bundesländer beurteilen die Inhaltstoffe der Elektro-Zigaretten
nach dem Chemikalienrecht.

Am 14. März 2014 fiel die Entscheidung des EU-Ministerrats zur Neuregelung
der Tabakrichtlinie 2014/40/EU. Diese Richtlinie beinhaltet Regelungen für niko-
tinhaltige Elektro-Zigaretten, jedoch nicht für nikotinfreie Produkte. Die neue Ta-
bakrichtlinie ist seit dem 20. Mai 2014 in Kraft und muss in Deutschland inner-
halb von zwei Jahren umgesetzt werden. Sobald Deutschland die Richtlinie ent-
sprechend umsetzt, sind die rechtlichen Regelungen für nikotinhaltige Elektro-
Shishas eindeutig. Durch die eindeutige Zuordnung von Apparaten, die Nikotin
verdampfen, zu den Tabakprodukten würden mit Umsetzung dieser EU-Richtlinie
auch rechtliche Zweifel beseitigt, ob nikotinhaltige Elektro-Zigaretten und Elek-
tro-Shishas unter die Regelungen der Nichtraucherschutzgesetze fallen. Nikotin-
freie Elektro-Shishas könnten im Rahmen der Umsetzung der EU-Richtlinie mit
erfasst werden. Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
plant das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufzufordern, die
durch die neugefasste Tabak-Richtlinie 2014/40/EU gegebene Möglichkeit zu
nutzen, die unzureichende Rechtslage bei der Beurteilung von nikotinfreien Elek-
tro-Zigaretten bzw. Elektro-Shishas durch die Umsetzung der Richtlinie ins natio-
nale Recht zu bereinigen.

Derzeit wird vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport die Verwaltungsvor-
schrift „Suchtprävention in der Schule“ überarbeitet und um weitere Aspekte der
Prävention erweitert. In die geplante Verwaltungsvorschrift „Prävention und Ge-
sundheitsförderung in der Schule“ soll auch das Thema Elektro-Zigaretten/Elek-
tro-Shishas aufgenommen und festgelegt werden, dass die Regelung des § 2 Lan-
desnichtraucherschutzgesetz zur „Rauchfreiheit in Schulen“ auch auf Elektro-
 Zigaretten und Elektro-Shishas Anwendung findet. Damit werden rechtliche
Zwei fel ausgeräumt, ob der Konsum von Elektro-Zigaretten oder Elektro-Shishas
Rauchen im Sinne dieser Bestimmung darstellt. Durch die Aufnahme dieses The-
mas in die Verwaltungsvorschrift sollen die Schulen im Hinblick auf mögliche
Gesundheitsrisiken von Elektro-Zigaretten/Elektro-Shishas sensibilisiert und bei
ihrer präventiven Arbeit unterstützt werden.

Altpeter

Ministerin für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie, Frauen und Senioren
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